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AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Bek. d. Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr v. 8.10.2010

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer des Betriebes Zweckver-
band Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Zur Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung zum
31.12.2009 hat sie sich der Wirtschaftsprifungsgesellschaft WPR Rhein-Ruhr GmbH, Bochum,
bedient.

Diese hat mit Datum vom 14.4.2010 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht des Zweckverband Ver-
kehrsverbund Rhein-Ruhr, Essen, fiir das zum 31. Dezember 2009 endende Geschaftsjahr ge-
prift. Die Buchfliihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und erganzenden landesrechtlichen Vorschriften und
den erganzenden Regelungen in der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter des Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundla-
ge der von uns durchgefuhrten Prifung eine Beurteilung Gber den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchfiihrung und liber den Lagebericht abzugeben,

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprifer in Deutschland (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger
Abschlusspriifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufiihren, dass
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Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter
Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit
und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr sowie die Erwartungen Uber mogliche Fehler berlicksichtigt. Im Rahmen der Prifung wer-
den die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise fur die Angaben in Buchflihrung, Jahresabschluss und Lagebericht Uberwiegend auf der
Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesent-
lichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung
des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prifung eine hinreichend sichere Grundlage fir unsere
Beurteilung bildet.

Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen geflhrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und erganzenden landesrechtlichen Vor-
schriften und den erganzenden Regelungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der
Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes
Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr, Essen. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und stellt
die Chancen und Risiken der zu-kunftigen Entwicklung zutreffend dar.

Ohne diese Beurteilung einzuschranken, weisen wir auf die Ausfihrungen im Risikobericht des
Lageberichtes hin. Dort ist zu den Risiken im Bereich SPNV-Finanzierung ausgefihrt, dass zum
31. Dezember 2009 eine Finanzierungslicke in Hohe von ca. 34,1 Mio. € zuzuglich Verzugszin-
sen unter Berlicksichtigung der bereits erfolgten Defizitfinanzierung durch das Land NRW in H6-
he von 45 Mio. € bestehen kann, wenn keine Wirksamkeit des von der DB Regio NRW GmbH und
der VRR ASR unterzeichneten ,Vertrag zur auBergerichtlichen Beilegung der anhangigen Recht-
streitigkeiten und zur Verbesserung des SPNV im Zustandigkeitsgebiet des VRR" vom 24. No-
vember 2009 erlangt werden kann. Weiterhin ergaben sich fiir die Jahre ab 2009 zusatzliche Fi-
nanzierungslicken von voraussichtlich 27,6 Mio. € (Stand SPNV-Etat 2010) fir das Jahr 2010 mit
steigender Tendenz fiir die Folgejahre. Aufgrund der Gewahrtragerschaft der Zweckverbands-
mitglieder fur den VRR stehen den mdglichen Finanzierungslicken im SPNV-Bereich unmittelba-
re Ausgleichsanspriiche gegen die Zweckverbandsmitglieder gegenuber."

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftspriifungsgesellschaft WPR Rhein-Ruhr
GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt dabei zu
folgendem Ergebnis:
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Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 30.9.2010
GPA NRW
Abschlussprifung - Beratung - Revision

Im Auftrag
HelgaGiesen

-MBI. NRW. 2010 S. 781

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 3/3



	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Abschließender Vermerk der GPA NRW Bek. d. Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr v. 8.10.2010 


